
122 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X~ GP • 

. 21.5.1963 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , mit 
dem das Gehaltsgesetz 1956 neuerlich geän~ 

dert wird (9. Gehaltsgesetz-NovelIe). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBL Nr. 54, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 94/1959, 
BGBL Nr. 247/1959, BGBl. Nr. 297/1959, BGBl. 
Nr. 281/1960, BGBL Nr .. 164/1961, BGBL 
Nr. 306/1961, BGBL Nr. 89/1963 und BGBL 
Nr ..... /1963 wird geändert wie folgt: 

1. Im § 28 Abs. 3 ist die Tabefle der Dienst­
klasse In der Verwendungsgruppe E wie folgt 
zu ergänzen: 

in der Gehaltsstufe 

8 

9 

Schilling 

2118 

2162 

3. Die Abs. 2 und 3 des § 32 haben zu lauten: 

,,(2) Im Wege der Zeitvorrückung. erreicht der 
Beamte 
der Verwendunggsruppe E die Dienst-

klassen II und In, 
der V;erw~ndungsgruppe.D die Dienst-

klassen I! und II! sowie - bis einschließlich 
der Gehaltsstufe 2 - die Dienstklasse IV, 

der Verwendungsgruppe C die Dienst-
klassen II bis IV, 

der Verwendungsgruppe B 
klassen In bis V, 

die Dienst-

der Ver~endunggsruppe A 
klassen IV bis VI. 

die Dienst-

(3) Die Zeitvorrückung emes Beamten 
der Verwendungsgruppen E, D und C m di.e 

Dienstklasse III, 
der Verwendungsgruppen D, C und B m 

Dienstklasse IV, 
die 

der Verwendungsgruppen Bund A in die Dienst-
klasse V, . 

der Verwendungsgruppe A m die Dienst­
. klasse VI 

2. Im§ 29 treten an die Stelle des Abs. 3 
folgende Absätze: findet nur statt, wenn der Beamte mindestens 

eine seinem Dienstalter entsprechende Durch­
schnittsleistung erbringt." . ,,(3) Dem Beamten der Verwendungsgruppe D, 

der die Dienstklasse IV durch Zeitvorrückung er­
reicht hat, gebührt nach zwei in der Gehalts­
stufe 2 verbrachten Jahren eine für die Be­
messung des Ruhegenusses anrechenbare Dienst­
alterszulage im Ausmaß eines Vorrückungsbe­
trages der Dienstklasse IV j die Dienstalterszu­
lage erhöht sich nach vier in der Gehaltsstufe 2 

. verbrachten Jahren auf das Ausmaß von zwei­
einhalb Vor.rückungsbetr~gen der Dienst­
klasse IV. Hat der Beamte im Zeitpunkt der 
Versetzung oder des übertrittes in den Ruhe­
stand mindestens zwei Jahre in der Gehalts­
stufe 2 verbracht, so gebührt ihm die erhöhte 
Dienstalterszulage mit diesem Zeitpunkt. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind in 
den Fällen der Abs. 1 bis 3 sinngemäß anzuiVen­
den." 

4. § 33 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Wird ein Beamter der Verwendungs­
gruppe n vor oder nach der ZeitvorriJckung in 
die Dienstklasse IV in diese Dienstklasse beför­
dert, so ist die in der höchsten GehaLtsstufe der 
Dienstklasse In verbrachte Zeit bis zum Aus­
maß von· zwei Jahren für die Vorrück.ung in der 
Dienstklasse IV anzurechnen. Wird der Beamte 
nach der Zeitvorrückung in die Dienstklasse IV 
in diese Dienstklasse befördert, so ist die in der 
Gehaltsstuf.e 2 der Dienstklasse IV verbrachte 
Zeit bis ~um Ausmaß von vier Jahren für die 
V orrückung in der Dienstklasse IV anzurechnen. 
Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind sinn­
gemäß anzuwenden." 
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2 122 der Beilagen 

5. Im § 39 Abs. 1 ist d~e Tabelle der DienstklasseIII wie folgt zu ergänzen: 

I 
I I in der Gehaltsstufe P 1 P 2 I P 3 

8 2758 2709 2660 

9 2911 2862" 2813 

6. § 40 hat zu lauten: 

"D i e n s tal t er s z u 1 a g e, Die n s tz u-
1 a g e, Z e i t vor r ü c k u n g, B e f ö r d e-

run g, übe r s tell u n. g. 

§ 40.' (l) Dem Beamten der Verwendungs­
gruppen P 8 bis P 4, der die höchste Gehalts­
stufe der Dienstklasse III erreicht hat, gebührt 
nach vier Jahren, die er in dieser Gehaltsstufe 
verbracht hat, eine für die Bemessung des Ruhe­
genusses anrechenbare Dienstalterszulage im Aus­
maß von eineinhalb Vorrückungsbeträgen seiner 
Dienstklasse. Hat der Beamte im Zeitpunkt der 
Versetzung oder des übertrittes in den Ruhe­
stand mindestens zwei Jahre in der höchsten 
Gehaltsstufe verbracht, so gebührt ihm die 
Dienstalterszulage mit diesem Zeitpunkt. 

(2) Dem Beamten der Verwendungsgruppen P 3 
bis P 1 gebührt nach zwei in der höchsten Ge­
haltsstufe der Dienstklasse III verbrachten Jahren 
eine für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbare Dienstalterszulageim Ausmaß eines 
Vorrückungsbetrages seiner DLenstklasse; die 
Dienstalterszulage erhöht s'ich nach vier in der 

·höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren auf 
das Ausmaß von zweieinhalb Vorrückun~sbe­
trägen seiner Dienstklasse. Hat der Beamt~ im 
Zeitpunkt der Ver~etzung oder des übertrittes 
in den Ruhestand mindestens zwei Jahre in der 
höchsten Gehaltsstufe verbracht, so gebührt ihm 
die erhöhte Dienstalterszulage mit diesem Zeit­
punkt. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 8 bis 11 sind in 
den Fällen der Abs. 1 und 2 sinngemäß anzu"­
wenden. 

(4) Im Wege der Zeitvorrückung erreicht der 
Beamte in handwerklicher Verwendung die 
Dienstklassen II 'und IH. Die Zeitvorrückung in 
die Dienstklasse III findet nur statt, wenn der 
Beamte mindestens eine seinem Dienstalter ent­
sp-rechende DurchschnittsleistUng erbringt. 

(5) Die Bestimmungen der §§ 30 und 31, des 
§ 32 Abs. 1 und 4 und der §§ 33 bis 37 sind 
auf die Beamten in handwerklicher Verwendung 
mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß 
die Verwendungsgruppen P 3 bis P 1 der Verwen­
dungsgruppe D und die Verwendungsgruppen 
P 8 bis P 4 der Verwendungsgruppe E entspre­
chen." 

in der Verwendungsgruppe 

I 
I 

I I 
I 

P 4. I PS P 6 i P 7 P 8 

SChilling 

2205 2161 2117 2073 1790 

2249 2205 2161 2117 1823 
I 

7. § 61 Aps. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Vergütung beträgt je Wochenstunde 
im Monat 6 v. H. des Gehaltes des Lehrers; für 
die Berechnung dieser Vergütung sind die Dienst­
alterszulage (§ 56) und die Dienstzulagen nach 
§ 58 Abs. 2 bis 4, § 59 Abs. 3, 4, 6 und 7, § 60 
Abs. 1 und 2 und § 85 b dem Gehalt zuzurech,­
nen." 

-Artikel 11. 

(1) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 1 bis 6 
sipd ab dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
auch auf Beamte anzuwenden, die die' höchste 
GehaltsstUfe der Dienstklasse III ihrer Verwen­
dungsgruppe vor dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes erreicht haben. 

(2) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe 
E oder D oder ein Beamter in handwerklicher 
Verwendung, der am 1. Jänner 1963 oder vor 
diesem Zeitpunkt die höchste Gehaltsstufe der 
Dienstklasse III erreicht hat, in den Ruhestand 
versetzt oder tritt er von Gesetzes wegen in den 
Ruhestand über, ohne daß in den Verwendungs­
gruppen E oder P 8 bis P:i die V orrückung in 
die Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III oder in der 
Verwendungsgruppe D die Vorrückung in die 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse_ IV stattgefunden 
hat, so gebührt ihm eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Zulage im' Ausmaß 
eines halben V orrückungs betrages seiner Dienst­
klasse, wenn er zwei Jahre in der Gehaltsstufe 7 
der Dienstklasse III verbracht hat. Die Bestim­
mungen der. §§ 8 bis 11 des Gehaltsgesetzes 195~ 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Einen Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung, der in eine höhere Dienstklasse befördert 
wird, gebühren für die Bemessung des Ruhe(Ver­
sorgungs)genusses jedenfalls die Bezüge, die ihm 
als Beamten der niedrigeren Dienstklasse zuge­
kommen wären, wenn er nicht in die höhe~e 
Di-enstklasse befördert worden wäre. 

Artikel m. 
Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend mit 

1. Apl'il 1963 in Kraft. 

Artikel IV. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist . 
,jedes Bundesministerium, und zwar insoweit 
betraut, als es oberste Dienstbehörde ist. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
haben in ihr Forderungsprogramm für das Jahr 
1963 außer der Regulierung der Bezüg,e aller 
öffentlich Bediensteten auch den Wunsch nach 
zwei Korrekturen des Gehaltsgesetzes 1956 auf­
genommen. Diese Vorsmläge beziehen sich auf 
eine Erweiterung der Vorrückungsmöglichkeiten 
in den·' Verwendungs gruppen E und D der' Be-' 
amten der Allgemeinen Verwaltung, im Smema 
der Beamten in handwerklimer Verwendung 
und bei den einget,eilten Wachebeamten, ferner 
auf die Einbeziehung bestimmter Dienstzulagen 
der Lehrer in die BemeS'Sungsgrundlage der Mehr­
leistungsvergütung; für die Vertragsbediensteten 
soll eine analoge Regelung getroffen werden, 

. für die den gesetzgebenden Körperschaften der 
Entwurf einer Novellierung des Vertragsbedien­
stetengesetzes 1948 zugeleitet wird. 

Anläßlich des Abschlusses der Verharidlungen 
über die Erhöhung der im März 1963 ausge­
zahlten Sonderzahlungen wurde eine positive 
Erledigung der Gewerksmaftsvorschläge mit 
Wirkung ab .1. April 1963 in Aussicht gestellt. 

Im beiliegenden Entwurf wird die erforder­
liche Regelung für die öffentlim-remtlichen Be­
diensteten vorgeschlagen. 

Im einzelnen wird zum Entwurf bemerkt: 

klasse IV befördert wird, e111 gewisser Vorteil­
gegenüber dem Beamten gesimert, der die 
Dienstklasse IV nur im Wege. der Zeitvor­
rückung, das ist also in der Mindestlaufbahn, . 
erreicht hat. 

Zu Artikel I Z. 5: 

Die Vorrückungsmöglichkeiten der Beamten 
in handwerklicher Verwendung werden analog 
den Beamten der Verwendungsgruppen E 
und D erweitert. ' 

Zu Artikel I Z. 6: 

Die Neuregelung besteht darin, daß die Dienst­
alterszulagen der Beamten der Verwendungs-, 
gruppen P 1 bis P 3 den neuen Dienstalterszu-' 
lagen der Beamten der Verwendungsgruppe D 
angeglichen werden. 

Zu Artikel I Z. 7: 

Durch diese Regelung werden die Dienstzu­
lagen, die den Lehrern im Hinblick auf ihre 
Unterrimtstätigkeit gebühren, in die Bemessungs­
grundlage der Mehrleistungsvergütung einbe­
zogen. 

Zu Artikel I Z.1: Zu Artikel II: 

Das Gehaltssmema der Beamten der Verwen- I Die Neuregelung soll gemäß Abs.1 auch für 
dungsgruppe E wird um zwei Gehaltsstufen er- Beamte gelten, die die Voraussetzungen für die 
weitert. nunmehr vorgesehenen weiteren Vorrückungen 

Zu Artikel I Z. 2: 

Die Dienstalterszulage 'der Beamten der Ver­
wendungsgruppe D wird in Anlehnung an das 
System der Dienstalterszulage der Beamten der 
Verwendungsgruppe C (§ 29 Abs. 2 des Gehalts­
gesetzes 1956) geregelt. 

Zu Artikel I Z. 3: 

Den Beamten der Verwendungsgruppe D wird 
die Zeitvorrückung bis zur Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse IV eröffnet. Bisher konnte eine 
Zeitvorrückung dieser Beamten in die Dienst­
klasse IV nimt stattfinden. 

Zu Artikel I Z. 4: 

vor dem 1. April 1963 erfüllt haben oder die vor 
diesem Tage als Beamte der Verwendungs­
gruppe D in die Dienstklasse IV befördert wur­
den. 

Abs. 2 simert Beamten, die aus dem Dienst­
stand aussmeiden, ohne die neuen Gehaltsstufen 
voll erreichen zu können, . die Behandlung nam 
den bisherigen Vorsmriften zu. 

Durch Abs. 3 soll verhindert werden, daß die 
Ruhegenußbemessungsgrundlage eines beförder­
ten Beamten geringer ist als die eines Beamt,en, 
der nicht' in die nächsthöhere Dienstklasse be­
fördert wurde. 

Zu Artikel III: 

Durch diese Regelung wird dem Beamten der Die Novelle 5011 mit 1. - April 1963 111 Kraft 
Verwendungsgruppe D, der 111 die Dienst- treten. 
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